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Bewilligungserteilung 

§ 3. (1) Die Bewilligung nach § 1 wird vom Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten nach Anhörung des Bundesministers 
für Landesverteidigung und Sport, soweit keine anderen gesetzlichen oder völkerrechtlichen 
Verpflichtungen entgegenstehen, unter Anwendung von Artikel 130 Abs. 3 B-VG erteilt. Hiebei ist 
darauf Bedacht zu nehmen, daß 

 1. die Ein-, Aus- oder Durchfuhr völkerrechtlichen Verpflichtungen oder außenpolitischen 
Interessen der Republik Österreich nicht zuwiderläuft; 

 2. die Aus- oder Durchfuhr nicht in ein Gebiet erfolgen soll, in dem ein bewaffneter Konflikt 
herrscht, ein solcher auszubrechen droht oder sonstige gefährliche Spannungen bestehen; 

 3. die Aus- oder Durchfuhr nicht in ein Bestimmungsland erfolgen soll, in dem auf Grund schwerer 
und wiederholter Menschenrechtsverletzungen die Gefahr besteht, daß das gelieferte 
Kriegsmaterial zur Unterdrückung von Menschenrechten verwendet wird; 

 4. Embargobeschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen entsprechend berücksichtigt 
werden; 

 5. der Ein-, Aus- oder Durchfuhr sicherheitspolizeiliche oder militärische Bedenken nicht 
entgegenstehen; 

 6. keine sonstigen vergleichbaren gewichtigen Bedenken bestehen. 

(1a) Abs. 1 steht einer Bewilligung nicht entgegen, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von 
Kriegsmaterial eine Maßnahme darstellt, um 

 1. einen Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen oder 

 2. einen Beschluss auf Grund des Titels V des Vertrages über die Europäische Union in Verbindung 
mit Teil V des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder 

 3. einen Beschluss im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) oder 

 4. sonstige Friedensoperationen entsprechend den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen, 
wie etwa Maßnahmen zur Abwendung einer humanitären Katastrophe oder zur Unterbindung 
schwerer und systematischer Menschenrechtsverletzungen, im Rahmen einer internationalen 
Organisation, 

durchzuführen, soweit dem keine völkerrechtlichen Verpflichtungen oder überwiegende außenpolitische 
Interessen der Republik Österreich entgegenstehen. 

(1b) Der Bundesminister für Inneres kann über das Vorliegen einer Voraussetzung nach Abs. 1a eine 
Feststellung der Bundesregierung einholen. 
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(2) Die Erteilung der Bewilligung kann aus den in Abs. 1 genannten Gründen insbesondere von der 
Vorlage einer sogenannten „Endverbrauchsbescheinigung“ oder einer Importbewilligung des 
Bestimmungslandes abhängig gemacht werden. 

(2a) Bei einem Antrag auf Ausfuhr von zuvor aus einem anderen EU-Mitgliedstaat nach Österreich 
eingeführtem Kriegsmaterial in einen Drittstaat hat der Antragsteller zu erklären, ob und gegebenenfalls 
welche Ausfuhrbeschränkungen welcher EU-Mitgliedstaaten für das antragsgegenständliche 
Kriegsmaterial aufgrund vorangehender Verbringungen dieses Kriegsmaterials innerhalb der EU ihm zur 
Kenntnis gelangt sind. Eine allenfalls erteilte Zustimmung des jeweiligen EU-Mitgliedstaates zur 
beantragten Ausfuhr des Kriegsmaterials in diesen Drittstaat ist vorzulegen; liegt eine solche nicht vor, ist 
der Versuch, sie einzuholen, etwa durch Vorlage einer Bestätigung der Übermittlung des 
Zustimmungsersuchens an diesen EU-Mitgliedstaat oder einer abschlägigen Antwort dieses EU-
Mitgliedstaates, nachzuweisen. Ausfuhrbeschränkungen anderer EU-Mitgliedstaaten sind im Rahmen der 
Entscheidung über den Antrag angemessen zu berücksichtigen. Erforderlichenfalls kann der 
Bundesminister für Inneres im Wege des Bundesministers für europäische und internationale 
Angelegenheiten die betroffenen EU-Mitgliedstaaten konsultieren. 

(3) Die Bewilligung ist angemessen zu befristen; sie ist einzuschränken oder zu widerrufen, wenn 
nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren Vorliegen oder Bekanntsein die 
Bewilligung nicht erteilt worden wäre. Abs. 1a ist sinngemäß anzuwenden. Die Bewilligung kann aus den 
im Abs. 1 angeführten Gründen auch nachträglich mit Auflagen oder Bedingungen versehen werden. 

(4) In der Bewilligung können aus den im Abs. 1 angeführten Gründen Auflagen erteilt und 
Bedingungen festgelegt werden. Hiebei kann insbesondere die Verpflichtung vorgesehen werden, dem 
Bundesminister für Inneres binnen angemessener Frist die tatsächliche Inanspruchnahme der Bewilligung 
zu melden oder eine Bestätigung des Einlangens des Kriegsmaterials beim Empfänger 
(Wareneingangsbestätigung) vorzulegen. In den Fällen des § 1 Abs. 2 Z 2 kann, wenn dies aufgrund 
bestimmter Tatsachen im Hinblick auf die Kriterien des Abs. 1 erforderlich ist, eine 
Ausfuhrbeschränkung für die nachfolgende Ausfuhr des Kriegsmaterials von einem EU-Mitgliedstaat in 
Drittstaaten vorgesehen werden, wie insbesondere jene, dass eine solche Ausfuhr der Zustimmung 
Österreichs gemäß Abs. 8 bedarf. 

(5) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann Inhabern einer Gewerbeberechtigung für das 
Waffengewerbe gemäß § 139 Abs. 1 Z 2 der Gewerbeordnung 1994 (GewO), BGBl. Nr. 194, die 
glaubhaft machen, dass sie regelmäßig bestimmtes oder bestimmte Arten von Kriegsmaterial an 
bestimmte Empfänger oder Empfängergruppen innerhalb der EU verbringen (§ 1 Abs. 2 Z 2), auf Antrag 
eine Bewilligung für diese Vorgänge für einen Zeitraum von drei Jahren erteilt werden 
(Globalbewilligung). Das oder die Arten von Kriegsmaterial sowie die Empfänger oder 
Empfängergruppen, für die die Globalbewilligung gilt, sind im Bescheid anzugeben. Für Kriegsmaterial 
gemäß § 5 Abs. 2a Z 2 darf eine Globalbewilligung nicht erteilt werden. Auf Antrag kann die 
Bewilligung jeweils für weitere drei Jahre verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für ihre 
Erteilung weiterhin vorliegen. 

(6) Die Bewilligung darf für Kriegsmaterial, dessen Entwicklung oder Herstellung oder Einsatz nach 
österreichischer Rechtsordnung unzulässig ist, nicht erteilt werden. 

(7) Soweit dies sicherheitspolizeiliche Interessen erfordern, kann der Bundesminister für Inneres im 
Bescheid eine besondere Überwachung des Transportes im Bundesgebiet durch Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes anordnen; § 27a des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBl. Nr. 566/1991, bleibt 
unberührt. 

(8) Auf Antrag kann der Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
europäische und internationale Angelegenheiten nach Anhörung des Bundesministers für 
Landesverteidigung und Sport für einen konkreten Einzelfall von einer Ausfuhrbeschränkung im Sinne 
des Abs. 4 absehen und seine Zustimmung zur Ausfuhr des Kriegsmaterials in einen bestimmten 
Drittstaat erteilen, wenn nach der gegebenen Sach- und Rechtslage auch eine Ausfuhr aus Österreich in 
diesen Drittstaat bewilligt würde. 

(9) Der Bundesminister für Inneres hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische 
und internationale Angelegenheiten und nach Anhörung des Bundesministers für Landesverteidigung und 
Sport auf Ersuchen Gewerbetreibender gemäß § 3 Abs. 5, die ihr Interesse am Abschluss eines 
bestimmten Rechtsgeschäftes über eine Ausfuhr von Kriegsmaterial in einen Drittstaat glaubhaft machen, 
Auskunft zu erteilen, ob derzeit nach den Kriterien des § 3 die Ausfuhr des nach Art und Menge 
bestimmten Kriegsmaterials an einen bestimmten Empfänger zu einer bestimmten Endverwendung 
bewilligt werden könnte. Die Auskunft bedarf keiner Begründung und ist nicht verbindlich. Kann eine 
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Auskunft nicht erteilt werden, ist dies dem Auskunftswerber mitzuteilen und auf dessen Antrag 
bescheidmäßig festzustellen. 


